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Abschlussprüfung
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („PwC“), Mün-
chen, zum Abschlussprüfer vorgeschlagen, die Hauptversamm-
lung ist diesem Vorschlag gefolgt. Die PwC hat ihre Unabhängig-
keit gegenüber dem Prüfungsausschuss von MAN bestätigt. Es 
wurde des Weiteren vereinbart, dass Abschluss- und Befangen-
heitsgründe, die während der Prüfung auftreten könnten, unver-
züglich dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gemeldet 
werden, soweit diese nicht unverzüglich beseitigt werden konnten.

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2010 2

Vergütungen der Mitglieder des Vorstands im Jahr 2010
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Angemessenheit der Vor-
standsvergütung (VorstAG) vom 31. Juli 2009 ist das Gesamtple-
num des Aufsichtsrats für die Festsetzung der Gesamtvergütung 
der einzelnen Vorstandsmitglieder zuständig. Entscheidungen des 
Aufsichtsrats über die Festsetzung der Gesamtvergütung von ein-
zelnen Vorstandsmitgliedern werden bei der MAN SE vom Präsi
dium des Aufsichtsrats vorbereitet und vorgeschlagen. Auf Vor-
schlag des Präsidiums wird auch die Struktur des Vergütungssys-
tems für den Vorstand regelmäßig im Aufsichtsratsplenum beraten 
sowie – entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (DCGK; Ziffer 4.2.2.) – ein Vergütungssystem 
beschlossen und regelmäßig überprüft. Über das derzeit gültige 
Vergütungssystem hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am  
12. Februar 2010 sowie – hinsichtlich der Bemessung der Tantie-
me – im schriftlichen Verfahren im Juni 2010 beschlossen.

Zielsetzung und Aufgabe ist die Festlegung von angemessenen 
Vergütungen. Kriterien hierfür bilden insbesondere die Aufgaben 
des jeweiligen Vorstandsmitglieds, seine persönliche Leistung, die 
wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des 
Unternehmens sowie die Üblichkeit der Vergütung unter Berück-
sichtigung seines Vergleichsumfelds und der Vergütungsstruktur, 
die ansonsten bei MAN gilt.

Vergütungsstruktur und -bestandteile
Die Vergütung für die Vorstandsmitglieder setzt sich aus erfolgs
unabhängigen Gehalts- und Sachleistungen sowie Versorgungs-
beiträgen und aus erfolgsbezogenen Komponenten zusammen. 
Die erfolgsbezogenen, variablen Vergütungsteile bestehen aus an 
den geschäftlichen Erfolg gebundenen Komponenten und aus 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter.

• Die feste Vergütung wird als monatliches Gehalt geleistet. Hinzu 
kommen Sachbezüge, die insbesondere die Gestellung eines 
Dienstwagens und die Bereitstellung eines Fahrers für Dienstfahr-
ten sowie die Übernahme von Versicherungsprämien umfassen. 
Eine Überprüfung und ggf. Anpassung der festen Vergütung er-
folgt regelmäßig unter Berücksichtigung der allgemeinen Gehalts-
entwicklung und des Verantwortungsbereichs des jeweiligen Vor-
standsmitglieds.

• Die auf den geschäftlichen Erfolg ausgerichtete variable Vergü-
tung (Tantieme) orientiert sich jeweils hälftig an zwei Faktoren.

Eine Hälfte der Tantieme errechnet sich aus dem Return on Capi-
tal Employed (ROCE) der MAN Gruppe abzüglich der durch-
schnittlichen Kapitalkosten (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC). Diesem Faktor liegt eine Durchschnittsbetrachtung des 
betreffenden und des jeweils folgenden Geschäftsjahres zugrunde. 
Aus einem Vergleich dieses Durchschnittswerts mit dem verein-
barten Zielwert errechnet sich der Zielerreichungsgrad.

Die andere Hälfte der Tantieme wird aus dem Faktor Return on 
Equity (vor Steuern) ermittelt. Der Istwert des betreffenden Ge-
schäftsjahres wird mit dem vereinbarten Zielwert verglichen und 
daraus der Zielerreichungsgrad ermittelt. 50 % des sich daraus er-
gebenden Tantiemeanteils werden gemäß dem MAN-Aktien-Pro-
gramm in Aktien mit einer Haltefrist von vier Jahren ausbezahlt 
(siehe unten).

Die Tantieme ist in der Höhe beschränkt und kommt nur dann zur 
Auszahlung, wenn die Gesellschaft einen Return on Sales (ROS) 
von mehr als 2 % erreicht.

• Die auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtete 
Komponente wird seit 2005 in Form des MAN-Aktien-Programms 
gewährt. Im Rahmen dieses Programms erhalten die Vorstände 
jährlich steuerpflichtige Barzuwendungen in Höhe von 50 % der 
festen Vergütung. Die Hälfte des Zuwendungsvolumens ist in 
Stammaktien der MAN SE anzulegen. Der Erwerb und die Ver-
wahrung der Aktien erfolgen zentral durch die MAN SE im Namen 
und für Rechnung der Vorstandsmitglieder. Über erworbene Ak

2 Der Vergütungsbericht ist Teil des Konzernlageberichts im Sinne von § 315 HGB.
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tien kann nach Ablauf einer Sperrfrist von vier Jahren frei verfügt 
werden. Während der Sperrfrist dürfen die Aktien nicht veräußert, 
beliehen oder kursgesichert werden. Bei Übertritt in den Ruhe-
stand sowie bei Ausscheiden aus der MAN Gruppe endet die 
Sperrfrist spätestens ein Jahr nach dem Tag des Ausscheidens.

• Die Versorgungsansprüche der Vorstandsmitglieder umfassen 
Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung. Anwartschaf-
ten werden im Rahmen eines beitragsorientierten, fondsakzessori-
schen Versorgungssystems aufgebaut. Die MAN SE zahlt jährlich 
einen Beitrag in Höhe von 20 % der festen Vergütung und der im 
Geschäftsjahr geleisteten Tantieme in einen MAN-Fonds ein. Op
tional sind zusätzliche Eigenbeiträge durch Brutto-Entgeltum-
wandlung möglich. Die geleisteten Beiträge und ihre Verzinsung 
werden auf individuellen Kapitalkonten geführt. Der aufgelaufene 
Saldo des Kapitalkontos wird entsprechend der Performance aus-
gewählter Kapitalmarktindices verzinst, deren Gewichtung alters-
abhängig ist. Die Beiträge und ihre Verzinsung sowie ggf. eine da-
rüber hinaus vom Fonds erzielte Verzinsung ergeben das zur Ver-
fügung stehende Kapital. Im Versorgungsfall wird das Guthaben 
auf dem Kapitalkonto, mindestens die Summe der geleisteten Bei-
träge, wahlweise als Einmalbetrag, als Zahlung in Raten oder ver-
rentet ausgezahlt. Bei Invalidität oder im Todesfall wird der aufge-
laufene Kontenstand, mindestens aber ein Kapital in Höhe des 
Vierfachen der festen Jahresvergütung und Tantieme, ausgezahlt.

Vergütung der Vorstandsmitglieder 2010
Insgesamt belief sich die Vergütung der aktiven Mitglieder des 
Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 auf 10 549 T€  
zzgl. 656 T€ für Altersversorgung (Vorjahr: 4 270 T€ zzgl. 1 437 T€ 
für Altersversorgung). Einzelheiten ergeben sich in individualisierter 
Form unter Angabe der erfolgsunabhängigen, erfolgsabhängigen 
und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung aus der unter 
Anmerkung 34 des Anhangs zum Konzernabschluss abgedruck-
ten Aufstellung, auf die verwiesen wird.

Zusätzlich wurden im Geschäftsjahr 2010 an im Geschäftsjahr 
2009 ausgeschiedene Vorstände Abfindungen von insgesamt 
7 142 T€ gezahlt. Hierfür wurden bereits im Geschäftsjahr 2009 
entsprechende Rückstellungen gebildet. Auch diese Positionen 
sind unter der vorgenannten Anmerkung des Anhangs näher 
dargestellt.

Besondere dienstvertragliche Regelungen
Im Fall einer vorzeitigen Beendigung einer Bestellung ohne wichti-
gen Grund und auf Veranlassung der Gesellschaft erhält das be-
troffene Mitglied des Vorstands aufgrund einer ab 2010 geltenden 
Regelung die feste Vergütung, die Tantieme, die Zuschüsse zu 
Versicherungen sowie die Beiträge zum Versorgungssystem bis 
zum Ende der regulären Amtszeit, maximal aber für zwei Jahre. 
Einkünfte aus anderweitigen Tätigkeiten werden angerechnet; die 
Bezugsbasis zur Berechnung der Höhe der Beiträge zum Versor-
gungssystem ermäßigt sich dementsprechend. Für die Berech-
nung der nach Ausscheiden des Vorstandsmitglieds als Abfindung 
fortgezahlten Tantieme wird auf das abgelaufene Geschäftsjahr 
und auf die voraussichtliche Tantieme für das laufende Geschäfts-
jahr abgestellt.

Bei Beendigung einer Bestellung auf Veranlassung eines Mitglieds 
des Vorstands – dies ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von 18 Monaten ohne Angabe von Gründen möglich – werden 
Leistungen lediglich bis zum Ablauf der Kündigungsfrist gewährt. 
Besondere Change-of-Control-Regelungen sind nicht vorgesehen.
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Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Struktur sowie die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats wird 
durch die Hauptversammlung festgelegt und ist in § 12 der Sat-
zung geregelt. Sie orientiert sich an den Aufgaben und der Verant-
wortung der Aufsichtsratsmitglieder sowie am wirtschaftlichen Er-
folg des Konzerns.

Die jährliche Vergütung besteht aus folgenden Bestandteilen:

• einem Grundbetrag (feste Vergütung) von 35 T€;

• einer variablen Vergütung (Tantieme). Diese bemisst sich nach 
dem tatsächlich erzielten Ergebnis pro Aktie gemäß Konzernab-
schluss. Die variable Vergütung beläuft sich auf 175 Euro für je 
0,01 Euro Ergebnis je Aktie, das über 0,50 Euro hinausgeht. Sie ist 
auf das Zweifache des Grundbetrags beschränkt.

Zusätzliche Vergütungen werden für den Vorsitz und stellvertreten-
den Vorsitz im Aufsichtsrat sowie für die Mitgliedschaft und den 
Vorsitz in Aufsichtsratsausschüssen gewährt. Dem Aufsichtsrats-
vorsitzenden steht der zweifache und seinen Stellvertretern der 
anderthalbfache Betrag der festen und variablen Vergütung zu. Für 
die Tätigkeit im Prüfungsausschuss bzw. im Präsidium des 
Aufsichtsrats wird Ausschussmitgliedern jeweils eine zusätzliche 
Vergütung von 50 %, für den Vorsitzenden von 100 % des Grund-
betrags gewährt.

Seit der in der Hauptversammlung am 1. April 2010 beschlosse-
nen Satzungsänderung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 
zusätzlich für Sitzungen des Aufsichtsrats oder von Ausschüssen 
des Aufsichtsrats, in denen sie anwesend sind, ein Sitzungsgeld in 
Höhe von jeweils 500 Euro.

Zudem werden Auslagen der Mitglieder des Aufsichtsrats erstattet.

Vergütungen und Auslagenersatz, die der Umsatzsteuer unterlie-
gen, werden zuzüglich Umsatzsteuer gezahlt, wenn diese geson-
dert in Rechnung gestellt wird.

Auf eine am langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtete Ver-
gütungskomponente ist, da Erfolgsbeiträge praktisch kaum mess-
bar sind, bei den Aufsichtsratsvergütungen verzichtet worden. Von 
der entsprechenden Anregung des Kodex (Ziffer 5.4.6) wird damit 
abgewichen.

Die Vergütung des ersten Aufsichtsrats (einer SE) steht nach z. T. 
in der Rechtsliteratur vertretener Auffassung unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung der Hauptversammlung, die vorsorglich zum 
Ende der satzungsmäßigen ersten Amtszeit des Aufsichtsrats in 
der Hauptversammlung 2011 eingeholt werden soll.

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 2010
Die insgesamt an die Mitglieder des Aufsichtsrats für 2010 zu zah-
lenden Vergütungen belaufen sich auf 2 183 T€ (Vorjahr 941 T€). 
Mitgliedern des Aufsichtsrats der MAN SE wurden zudem für Auf-
sichtsratsmandate bei Konzerngesellschaften für das Geschäfts-
jahr 2010 Vergütungen in Höhe von insgesamt 68 T€ (Vorjahr 
39 T€) gewährt. Eine individualisierte Aufstellung über die Bezüge 
der Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat im Jahr 2010 an-
gehört haben, findet sich unter Anmerkung 35 des Anhangs zum 
Konzernabschluss, auf die verwiesen wird.

Sonstiges
Darüber hinaus haben Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr 
keine weiteren Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrach- 
te Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleis
tungen, erhalten. 

Frühere Aufsichtsratsmitglieder, die vor dem 1. Januar 2010 aus 
dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind, erhalten keine Vergütungen.




